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PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET (SO 1 / SO 2); HIER: HOTEL / GLAMPING BZW. GLAMPING
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 AS. 2 BAUNVO)

GOKmax.
14,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ 
0,5 / 0,7 

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

I / IV ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: ZUFAHRT, PARKEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: KURPROMENADE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: PARKPLATZFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

WALDFLÄCHEN 
(§ 9 ABS. 1 NR. 18 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB)

Art der baulichen 
Nutzung

Höhe baulicher 
Anlagen

Zahl der Voll-
geschosse

Grundflächen-
zahl

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

K

Z



1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
    GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1 SONSTIGES SONDERGEBIET (SO 1)  
„HOTEL / GLAMPING“

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO

 Zulässig sind gem. § 11 Abs. 2 BauNVO:

Siehe Plan;
Gem. § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein Sonstiges 
Sondergebiet (SO 1) mit der Zweckbestimmung „Hotel 
/ Glamping“ festgesetzt. 

1. Beherbergungsbetriebe (Hotel / Glamping),
2. alle Nutzungen, die dem Betrieb der Beherber-

gungsbetriebe dienen,
3. Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gastro-

nomie, Bistro, Restaurant, Konferenz- und Tagungs-
räume,

4. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sozialräume),
5. Verwaltungsräume, Bürogebäude,
6. Lagerräume, Lagerflächen und -hallen, die dem 

Betrieb der Beherbergungsbetriebe dienen,
7. Stellplätze, Carports, Garagen, Tiefgaragen,
8. Wege, Grundstückszufahrten, Überfahrten,
9. Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwe-

cke, Wellness, Massage, Sauna und sonstige An-
wendungen,

10. alle sonstigen für den Betrieb der Beherbergungs-
betriebe nötigen und beabsichtigten Nutzungen, 
wie z.B. überdachte Aufenthaltsbereiche, Außen-
bereich Hotel und Glamping,

11. Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes, 
wie z.B. Kompostanlage, Abfallpressen und -behäl-
ter,

12. Baumhäuser, Holzhütten.

1.2 SONSTIGES SONDERGEBIET (SO 2)  
„GLAMPING“

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO

 Zulässig sind gem. § 11 Abs. 2 BauNVO:

Siehe Plan;
Gem. § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein Sonstiges 
Sondergebiet (SO 2) mit der Zweckbestimmung 
„Glamping“ festgesetzt. 

1. Beherbergungsbetriebe (Glamping),
2. alle Nutzungen, die dem Betrieb der Beherber-

gungsbetriebe dienen,
3. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sozialräume),
4. Verwaltungsräume, Bürogebäude,

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)



5. Lagerräume, Lagerflächen und -hallen, die dem 
Betrieb der Beherbergungsbetriebe dienen,

6. Wege, Grundstückszufahrten, Überfahrten,
7. alle sonstigen für den Betrieb der Beherbergungs-

betriebe nötigen und beabsichtigten Nutzungen, 
wie z.B. überdachte Aufenthaltsbereiche, Außen-
bereich Hotel und Glamping,

8. Baumhäuser, Holzhütten.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1  HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB A
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen 
wird im Sonstigen Sondergebiet (SO 1) auf 14,0 m 
festgesetzt. 

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder der Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum 
Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die 
zulässige Gebäudeoberkante überschritten werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO wie folgt fest-
gesetzt.

• Sonstiges Sondergebiet (SO 1): 0,7
• Sonstiges Sondergebiet (SO 2): 0,5

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind im Übrigen 
gem. § 19 Abs. 4 BauNVO auch die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

2.3  ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 

BAUNVO

Siehe Plan. Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 
Abs. 2 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als 
Höchstmaß festgesetzt. Baumhäuser unterliegen nicht 
der Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse. 



3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offe-
nen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 

4.  ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
 GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 

BAUVNO

Siehe Plan. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze 
nicht überschreiten. Demnach sind die Gebäude inner-
halb des im Plan durch Baugrenzen definierten 
Standortes zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen 
in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können. (s. ergänzend auch 
Festsetzung der Stellplätze, Carports, Garagen und 
Tiefgaragen)

5. STELLPLÄTZE, CARPORTS, GARAGEN UND 
TIEFGARAGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan. 
Stellplätze, Carports, Garagen und Tiefgaragen sind 
sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
des Sondergebietes 1 zulässig.

6. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE-
STIMMUNG; ZUFAHRT, PARKEN  
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECK-
BESTIMMUNG; HIER: KURPROMENADE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Kurpromenade sind 
Grundstückszufahrten und Überfahrten generell zuläs-
sig.

 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECK-
BESTIMMUNG; HIER: PARKPLATZFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Parkplatzfläche sind 
Grundstückszufahrten und Überfahrten generell zuläs-
sig.



 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECK-
BESTIMMUNG; HIER: FUSSWEG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Fussweg sind 
Grundstückszufahrten und Überfahrten generell zuläs-
sig.

7. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche sind 
Grundstückszufahrten und Überfahrten generell zuläs-
sig.

8. WALDFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 BAUGB

Siehe Plan.

9. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Siehe Plan.
Im Bereich der Fläche zum Anpflanzen entlang der Clo-
efstraße ist eine Alleebepflanzung vorzunehmen bzw. 
die vorhandene Bepflanzung soweit möglich zu erhal-
ten.

10. ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

Siehe Plan.
Vorhandene Bäume sind innerhalb des Sonstigen Son-
dergebietes SO 2 im größtmöglichem Umfang zu er-
halten, dürfen jedoch entnommen werden, wenn dies 
aus Gründen der Verkehrssicherung oder im Zuge der 
Baumaßnahme des Beherbergungsbetriebes unver-
meidlich ist.

11. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN 
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Als Kompensation für die in Anspruch genommene 
Waldfläche von 1,94 ha verpflichtet sich die Gemeinde 
Mettlach innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes der Forstbehörde geeignete Aus-
gleichs- bzw. Erstaufforstungsflächen zur Genehmi-
gung anzubieten. Die Genehmigung der Erstauffors-
tungen erfolgt in einem eigenständigen Verfahren nach 
§ 9 LWaldG.

Der waldrechtliche Ausgleich ist nicht abschließend. 
Ein Jahr nach Realisierung des Sonstigen Sondergebie-
tes 2 ist zwischen der Gemeinde Mettlach und der 
Forstbehörde die tatsächliche Umwandlung des Wal-
des festzustellen. Sollte der im Bebauungsplan festge-
setzte Ausgleich von 1,94 ha zu hoch sein, wird die 
Mehrfläche als sogenannter „Waldflächenersatzpool“ 
für andere Projekte der Gemeinde Mettlach angerech-
net. Gleichzeitig behält sich die Forstbehörde vor, einen 
nachträglichen Ausgleich bei der Gemeinde Mettlach 
einzufordern sofern der Bestockungsgrad im Bereich 
des Sonstigen Sondergebietes 2  zu gering ist.

12. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES 
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.



Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.
• Das Schmutzwasser ist durch Anschluss an die vorhandene öffentliche Kanalisation zu entsorgen.
• Das unbelastete Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück über die belebte Bodenzone zu versickern, 

zwischenzuspeichern oder zu nutzen bzw. ist das überschüssige Niederschlagswasser gedrosselt durch einen 
Überlauf in das bestehende Kanalsystem einzuleiten. Alternativ kann das Niederschlagswasser in den süd-
lich des Plangebietes befindlichen Bornbach eingeleitet werden. Hierzu ist eine wasserrechtliche Genehmi-
gung gem. § 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beantragen.

• Die Vorschaltung von Speichern (z.B. Zisterne) zur Brauchwassernutzung ist generell zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig. Die Instal-

lation von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie / Photovoltaik auf den Dachflächen ist zulässig.
• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien. 
• Mülltonnen sind entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.
• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 

Ausgenommen hiervon sind gemeinsame Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hin-
weisschilder). Innerhalb des Plangebietes ist nur ein solches Hinweisschild zulässig. Die Höhe der Hinweis-
schilder oder -tafeln darf max. 2,5 m betragen. 

• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützwände: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen, 
Aufschüttungen und Stützwände ist bis zu einer Höhe von 5 m zulässig. Böschungen, Abgrabungen, Auf-
schüttungen und Stützwände sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

• Einfriedungen: Entlang der Grenze der Sonstigen Sondergebiete 1 und 2 sind Einfriedungen (Hecken, Zäu-
ne) zulässig. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO, SWG)



NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
(GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB)

Schutzabstand Wald
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grund-stücken ein Abstand von 
30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen 
die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen von 
dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forst-
wirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämtli-
cher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigentum 
zu verzichten und 

• aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.

Naturpark Saar-Hunsrück
• Der Standort liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 1. März 2007 festgesetzten „Naturpark 

Saar-Hunsrück“.



HINWEISE

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entspre-
chend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,  von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 
BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Der Bebauungsplan „Glamping-Resort Saarschleife“ ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches die rechts-
kräftige 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mettlacher Wald - Cloefstraße“, einen kleinen Teilbereich des 
Bebauungsplanes „Cloef, 1. Änderung“ und des Bebauungsplanes „Mettlacher Wald - Gierendsecken, 2. 
Änderung“. 

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock 
zu setzen.

• Im Plangebiet sind keine konkreten Hinweise auf mögliche Kampfmittel zu erkennen. Sollten wider Erwarten 
Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), so ist über die zuständige Polizeidienststelle der Kampfmittel-
beseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

• Bei Konkretisierung der Planung ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Planauskunft Süd-
west einzufordern. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

• Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich mehrere Straßenbeleuchtungskabel und Straßen-
leuchten inkl. Zubehör. Grundsätzlich sind Baumaßnahmen im Bereich der v.g. Anlagen der energis GmbH 
vor Baubeginn mit der Organisationseinheit R VV, Tel. 0681 4030-3003, aufgrund der erforderlichen Ein-
weisungen und evtl. notwendigen Sicherheits- bzw. Verlegungsmaßnahmen abzustimmen.



Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Ände-
rungen.

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. 
Juni 2015 (Amtsbl. I S. 376).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. I S. 632).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) 
- vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015 
(Amtsbl. I S. 790). 

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. 
I 2014 S. 2).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 20. September 
2017 (Amtsbl. I S. 868).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN



VERFAHRENSVERMERKE

• Der Gemeinderat der Gemeinde Mettlach hat am 
29.08.2018 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Glam-
ping-Resort Saarschleife“ beschlossen (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am 06.09.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Be-
zeichnungen mit dem Liegen schaftskataster 
übereinstimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB im 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Mettlach hat in 
seiner Sitzung am 29.08.2018 den Entwurf ge-
billigt und die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes „Glamping-Resort Saarschleife“ be-
schlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom 14.09.2018 bis einschließlich 15.10.2018 
öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch per Mail abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können, am 06.09.2018 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 10.09.2018 von der Ausle-
gung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 4 
Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum 15.10.2018 zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, 
die Anregungen und Stellungnahmen vorge-
bracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan „Glamping-Resort Saarschleife“ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung.

• Der Bebauungsplan „Glamping-Resort Saar-
schleife“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Mettlach, den __.__.____   

 Der Bürgermeister   
________________

 Daniel Kiefer

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme, die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der 
§§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit und Er-
löschen der Entschädigungsansprüche gem. § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf 
die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
wiesen worden. 

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Glamping-Resort Saarschleife“, bestehend 
aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

 Mettlach, den __.__.____   

 Der Bürgermeister   
________________

 Daniel Kiefer
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